
 

 

 

 
RECHTSVERORDNUNG  

 

des Landratsamtes Enzkreis 
 
zum Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Tief-

brunnen III, IV und V der Stadtwerke Mühlacker GmbH  
(RVO WSG TB III – V Mühlacker, LUBW-Nr. 236115) 

 

vom 20.12.2022 
 

 
Aufgrund von §§ 51 Abs. 1 Nr. 1 und 52 Abs. 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Wasserrechts vom 31.Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237), und §§ 80 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3, 82 Abs. 1 und 95 
des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 389), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1248), wird 
verordnet: 
 
 

§ 1 
 

Räumlicher Geltungsbereich und Einsicht in Unterlagen 
 

(1) Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grundwassers im Ein-
zugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen Tiefbrunnen III, IV und V der Stadtwerke Mühl-
acker GmbH 

 

Bezeichnung Ostwert 
(East) (UTM) 

Nordwert 
(North) (UTM) 

Gemarkung,  
Gewann 

Flurstück Nr.  

Tiefbrunnen III 487636 5421403 Mühlacker, Rappstraße 534 

Tiefbrunnen IV 487745 5422287 Mühlacker, Bei dem Erlen-
bacher Brunnen III 

1540 

Tiefbrunnen V  487423 5420772 Mühlacker, Unter dem Som-
merberg 

7754 

 
ein Wasserschutzgebiet (LUBW-Nr. 236115) zugunsten der Stadtwerke Mühlacker GmbH 
festgesetzt. 

 
(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in die gemeinsamen weiteren Schutzzonen (Zone III A 

und Zone III B), in die drei engeren Schutzzonen (Zonen II) und in die drei Fassungsbereiche 
(Zonen I). Es umfasst eine Fläche von 1.476 ha.  
 

(3) Das Wasserschutzgebiet erstreckt sich jeweils auf Teile der Gemarkungen Enzberg, Lienzin-
gen und Mühlacker der Stadt Mühlacker, Niefern der Gemeinde Niefern-Öschelbronn und  
Ötisheim der Gemeinde Ötisheim, alle im Landkreis Enzkreis. Es erstreckt sich 
 
 
mit den Zonen I 
 
jeweils auf Teile der Grundstücke mit den Flurstücksnummern 534, 1540, 1541 und 7754 der 
Gemarkung Mühlacker, Stadt Mühlacker; 
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mit den Zonen II 
 
beim Tiefbrunnen III 
 
auf Gemarkung Mühlacker der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne, Straßen und Gewässer: 
Breitwiesen, Enz, Eschbach, Grundweg, Hohensteeg, Mettersten, Metterstenrain, Pforzhei-
mer Weg, Rank, Rappstraße und Schulstraße;  
 
beim Tiefbrunnen IV 
 
auf Gemarkung Mühlacker der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne, Straßen und Gewässer: 
Am Mühlweg, Bei dem Erlenbacher Brunnen II, Bei dem Erlenbacher Brunnen III, Erlenbach, 
Erlenbacher Seite I, Gressen, Ötisheimer Straße; 
 
auf Gemarkung Ötisheim der Gemeinde Ötisheim 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne und Gewässer: 
Am Mühlgäßle, Erlenbach, Mühlkanal Haldenhof, Mühlstraße und Schartenwiesen; 
 
beim Tiefbrunnen V 
 
auf Gemarkung Mühlacker der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne und Straßen: 
Hundsrücken, Obersten Weg, St. Andreas-Straße, Unter dem Sommerberg, Vordere Buch-
scheide; 
 
 
mit der Zone III A 
 
auf Gemarkung Enzberg der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne, Straßen und Gewässer: 
Beim Gottesacker, Breitäcker, Bruch, Bruchweg, Bubensteig, Bubensteige, Bubensteigwie-
sen, Buchscheidung, Buckel, Dürrmenzer, Enzberger Straße, Gottesackerweg, Hartweg, 
Hauptstraße, Herrenbrunnen, Hinterer Hohbergweg, Hohberg, Hohbergweg, Kleinsengach, 
Kreuzäcker, Mittelgewand, Neubruch, Nieferner Straße, Ötisheimer Fußweg, Ötisheimer 
Steige, Reislesweg, Sengach, Stöckach, Umgehungsstraße, Untersengach, Vorderer Hoh-
bergweg, Welsche Straße, Zehn Pfund, Ziegelhütte und jeweils auf einen Teilabschnitt der 
Bahnlinie Karlsruhe-Mühlacker; 
 
auf Gemarkung Lienzingen der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne und Gewässer: 
Sauberg, Schelmenwald, Trinkwald, Wannenwald; 
 
auf Gemarkung Mühlacker der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne, Straßen und Gewässer: 
Agnes-Günther-Weg, Aischbühl, Alhaus, Alter Stöckach, Am Mühlweg, An der Maulbronner 
Straße, Anna-Blos-Weg, Anna-Haag-Ring, Arnaudstraße, Au, August-Hebenstreit-Straße, 
Äußere Hart, Bahnhof, Ballkreuz, Bei dem Erlenbacher Brunnen I, Bei dem Zeilbäumle, Bei 
der Eiche, Bei der Ulmer Schanze, Beim Krummen Birnbaum, Belzackerweg, Breitwiesen, 
Brunnenwiesen, Dätscheläcker, Dörnich, Enz, Erlenbach, Erlenbacher Seite I, Erlenbacher 



 

- 3 - 

 

Seite III, Erlenbacher Täle, Erlenbachstraße, Eschbach, Eurich, EVS-Kanal, Fluigaus, Goe-
thestraße, Gressen, Grüben, Grund, Grundweg, Halde, Haldenhofgraben, Haldenstraße, Häl-
derich, Hangenstein, Hart, Hartweg, Heidenwäldle, Helene-Lange-Weg, Hinter der Schanze, 
Hintere Buchscheide, Hohensteeg, Holder I, Holder II, Hundsrücken, Im Käppele, Kanzler-
straße, Karl-Knöller-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße, Kindelwiesen, Königshalden, Kreuz, 
Krumme Äcker, Kurze Dorfäcker, Lange Dorfäcker, Langes Gewand, Lienzinger Stückle, 
Lina-Hähnle-Weg, Maisenbühl, Maulbronner Weg, Mettersten, Metterstenrain, Neu Stöcka-
cher Weg, Neuer Stöckach, Nüßlesbrunnen, Ob der Obersten, Obersten, Obersten Weg, 
Oberstenloch, Oberstenwald, Ötisheimer Straße, Ottilie-Wildermuth-Weg, Pforzheimer 
Straße, Pforzheimer Weg, Rappstraße, Regine-Merkle-Weg, Richard-Wörner-Straße, Ried-
wiesen, Rotenberg, Rotenberger Pfad, Schulstraße, Serres, Sophie-Scholl-Weg, Spitzbaum, 
St.-Andreas-Straße, Steinäcker, Stöckach, Stöckacher Hohlweg, Stöckacherweg, Stöckach-
weg, Teich, Unter dem Kreuz, Unter dem Rotenberg, Unter dem Sommerberg, Unter dem 
Stöckach, Unter der Schanze, Untere Grüben, Untertal, Vor dem Stöckachwald, Vor dem 
Stöckachwald II, Vordere Buchscheide, Wasserwiesen, Ziegeleistraße, und jeweils auf einen 
Teilabschnitt der Bahnlinien Karlsruhe-Mühlacker und Stuttgart-Bretten; 
 
auf Gemarkung Niefern der Gemeinde Niefern-Öschelbronn 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne: 
An der Allee, Beim Hangensteiner Hof, Dürrmenzer Weg; 
 
auf Gemarkung Ötisheim der Gemeinde Ötisheim  
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne, Straßen und Gewässer: 
Ahornweg, Aischbühlstraße, Akazienweg, Am Mühlgäßle, An der Bubensteig, An der Maul-
bronner Straße, Auhecke, Auheckenstraße, Bachstraße, Bausteinstraße, Bei der Dole, Beim 
breiten Stein, Beim Brünnle, Beim Mühlgäßle, Beim welschen Bäumle, Berg, Bergweg, Brun-
nen, Brunnenwiesen, Buchenweg, Bühlhof, Eiche, Eichendorffstraße, Eichenstraße, Eidech-
senweg, Enzberger Straße, Erlenbach, Erlenbacher Feld, Erlenbacher Täle, Erlenbacher 
Weg, Eselsklinge, Fleckenäcker, Fleckenweg, Friedhofsteige, Friedhofstraße, Gallenklinge, 
Goden, Godenweg, Großer Brühl, Größtes Gewand, Gute Äcker, Haldenhofgraben, Halden-
straße, Hasenstaffel, Henri-Arnaud-Straße, Herrgottswiesenweg, Hinter dem Flecken, Hintere 
Liß, Hinteres Krätzach, Hofäcker, Hofäckerstraße, Hofwiesen, Hohberger Pfad, Holunderweg, 
Im Brühl, Im Röhrich, Im Wiesengrund, Kastanienweg, Katzenäcker, Kleiner Brühl, Knoten-
äcker, Kolbenhausen, Kratzwiesen, Kreuzhecke, Langes Gewand, Lavers, Lindenweg, Liss-
weg, Ludwig-Zeller-Weg, Maulbeergäßchen, Max-Eyth-Straße, Mühlackerstraße, Mühlkanal 
Haldenhof, Mühlstraße, Ob der Landstraße, Ob der Steingrube, Oberer Sengach, Oberes 
Krätzach, Obertal, Öläckerstraße, Ötisheimer Straße, Petrus-Waldus-Straße, Piemontweg, 
Quellenstraße, Rasselbaum, Röhrich, Sauberg, Schartenwiesen, Scherrkessel, Scherrkessel-
weg, Schlattstraße, Schlehenweg, Sechs Morgen, Seite, Sengachweg, Sonnenrain, Stein-
grube, Stöckach, Talstraße, Über dem Berg, Unholdenäcker, Unter dem Stöckachwald, Unte-
rer Sengach, Vogt-Greber-Weg, Vor dem Stöckachwald, Vordere Liß, Weinbergweg, Weiß-
dornweg, Wollmannsäcker, Wollmannswiesen, Wuhlenäcker, Wuhlenwiesen, Wurmberg, Zie-
gelhütte und jeweils auf einen Teilabschnitt der Bahnlinie Stuttgart-Bretten; 
 
 
mit der Zone III B 
 
auf Gemarkung Enzberg der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne, Straßen und Gewässer:  
An der Enz, Aufzieher, Beethovenstraße, Bei der Grube, Beim Kindelsteg, Benzenäckerweg, 
Brahmsstraße, Breitäcker, Brettener Straße, Bruch, Bruchbach, Bruchweg, Brückenstraße, 
Brucknerstraße, Carl-Orff-Weg, Dorfwiesenstraße, Dr.-Simons-Straße, Dürrmenzer Bruch, 
Eckwiesen, Enz, Erbwiesen, EVS-Kanal, Geigerwiesen, Geißengärten, Gluckstraße, Grund-
birnsteigle, Händelstraße, Hartfeldstraße, Hartweg, Hasenhälden, Haydnstraße, Heilbronner 
Straße, Heinestraße, Herrenbrunnen, Herrenbrunnenstraße, Hintere Stuben, Hinterer Stu-
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benrain, Hinteres Täle, Hitzbergweg, Hohbergweg, Höhenstraße, Hölderlinstraße, Hundsä-
cker, In der Enz, Kanalstraße, Kanalweg, Kappisbaum, Kernerstraße, Kieselbronner Straße, 
Kindelstegbach, Klammenweg, Kleines Steigle, Klinge, Klingenweg, Kohlplatte, Krummge-
wand, Krummtal, Landhausstraße, Lange Allmend, Langes Gewand, Leimgrubenwald, Ler-
chenrain, Lortzingstraße, Ludwig-Thoma-Straße, Mergelhecken, Moorhalde, Moorhalden-
straße, Moorhaldenweg, Mozartstraße, Nieferner Straße, Okkes, Ötisheimer Steige, 
Pohlesäcker, Rathausplatz, Regerstraße, Reisle, Richard-Wagner-Straße, Schlupfgraben, 
Schreineräckerstraße, Schumannstraße, Steegerstraße, Steiggäßle, Steinwerkstraße, 
Straußweg, Streckfuß, Tailfingen, Tal, Telemannweg, Umgehungsstraße, Unterer Hälden-
weg, Vordere Stuben, Vorderer Stubenrain, Weberweg, Weistenäcker, Werkstraße, Zehn 
Pfund, Zwischen dem Pfad und jeweils auf einen Teilabschnitt der Bahnlinie Karlsruhe-Mühl-
acker; 

 
auf Gemarkung Mühlacker der Stadt Mühlacker 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne und Gewässer:  
Breitwiesen, Enz, EVS-Kanal, Obersten; 
 
auf Gemarkung Niefern der Gemeinde Niefern-Öschelbronn 
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne: 
Am Rotenberger Pfad, Auf dem Buckel, Beim Hangensteiner Hof, Distr. Felsenwäldele, Distr. 
Rotenberg, Dürrmenzer Weg, Galgenberg, Hangenstein, Kannenwirtsteich, Ob dem Dürr-
menzerweg beim Felsenwäldele, Oben am Rotenberg, Rotenberg 
 
auf Gemarkung Ötisheim der Gemeinde Ötisheim  
 
jeweils ganz oder teilweise auf die folgenden Gewanne, Straßen und Gewässer: 
Brunnen, Enzberger Straße, Fuchsäcker, Gruben, Heidenäcker, Hölderle, Kieselbronner 
Straße, Mittlerer Buitmann, Oberer Buitmann, Rosenberg, Streckfuß, Ziegelhütte. 
 

(4) Die genauen Grenzen des Wasserschutzgebietes und seiner Schutzzonen ergeben sich aus 
der Übersichtskarte im Maßstab 1:12.500 (Anlage 1K) mit Darstellung des Einzelplanrasters 
für 18 Detailkarten und aus den 18 Detailkarten im Maßstab 1:2.500 (Anlagen 2.1K - 2.18K) 
mit Datum vom 27.03.2020. Maßgeblich für die Lage eines Grundstücks im Wasserschutzge-
biet sind diese Karten. 
 
In den Wasserschutzgebietskarten sind jeweils innerhalb der Grenzen die Zone III B hellgrün, 
die Zone III A dunkelgrün, die Zonen II gelb und die Zonen I rot dargestellt. Die Darstellung 
ist auf den Karten erläutert. 
 

(5) Die Wasserschutzgebietskarten sind Bestandteil dieser Rechtsverordnung.  
 

(6) Die Rechtsverordnung mit den Wasserschutzgebietskarten ist jeweils 
 
bei der Stadtverwaltung Mühlacker, Kelterplatz 7, 75417 Mühlacker,  
bei der Gemeindeverwaltung Ötisheim, Schönenberger Straße 2, 75443 Ötisheim, 
bei der Gemeindeverwaltung Niefern-Öschelbronn, Friedenstr. 11, 75223 Niefern-Öschel-
bronn und  
beim Landratsamt Enzkreis, Östliche Karl-Friedrich-Straße 58, 75175 Pforzheim 
 
ab Freitag, den 13.01.2023 für die Dauer ihrer Gültigkeit niedergelegt und kann dort von je-
dermann während der Sprechzeiten kostenlos eingesehen werden. Zusätzlich ist die Rechts-
verordnung mit den Wasserschutzgebietskarten ab Freitag, den 13.01.2023 auf der Internet-
seite des Landratsamts Enzkreis https://www.enzkreis.de zugänglich. 
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§ 2 

 
Schutzbestimmungen 

 
In diesem Wasserschutzgebiet sind die Schutzbestimmungen in den §§ 4 bis 9 dieser Rechtsver-
ordnung zu beachten. Im Übrigen gelten in diesem Wasserschutzgebiet die Regelungen für Was-
serschutzgebiete im Sinne von § 51 Abs. 1 Nr. 1 WHG, die in anderen, in § 3 dieser Rechtsver-
ordnung näher bezeichneten, jedoch nicht abschließend genannten Vorschriften enthalten sind. 
Darüber hinaus sind in diesem Wasserschutzgebiet alle Handlungen verboten, die geeignet sind, 
schädliche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
des Grundwassers herbeizuführen. 

 
 

§ 3 
 

Schutzbestimmungen nach anderen Vorschriften  
 
(1) Im Wasserschutzgebiet gelten die Regelungen der Verordnung des Umweltministeriums über 

Schutzbestimmungen und die Gewährung von Ausgleichsleistungen in Wasser- und Quellen-
schutzgebieten (Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung - SchALVO) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

 
(2) Weitere Regelungen, die zum Schutz des Grundwassers bzw. bei Maßnahmen in Wasser-

schutzgebieten unmittelbar zu beachten sind, enthalten insbesondere die folgenden Gesetze 
und Verordnungen in den jeweils geltenden Fassungen:  

 
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), 
- Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG), 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), 
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), 
- Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-Anwen-

dungsverordnung – PflSchAnwV), 
- Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (Ei-

genkontrollverordnung – EKVO). 
 
(3) Soweit diese Rechtsverordnung darüber hinaus Regelungen enthält, gelten diese. 
 
 

§ 4 
 

Schutz der Fassungsbereiche (Zonen I) 
 

(1) Die Zonen I dürfen nur von den Eigentümern und den Nutzungsberechtigten der Grundstü-
cke, von den Bediensteten der Stadtwerke Mühlacker GmbH, der Wasser- und der Gesund-
heitsbehörden und des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau beim Regierungs-
präsidium Freiburg sowie von denjenigen Personen, denen ein Betretungsrecht aufgrund 
sonstiger gesetzlicher Bestimmungen zusteht, betreten werden. Von Dritten dürfen die Zo-
nen I nur mit Zustimmung der Stadtwerke Mühlacker GmbH betreten werden.  

 
(2) In den Zonen I sind neben den nach der Schutzgebiets- und Ausgleichs-Verordnung 

(SchALVO) gestatteten Maßnahmen nur Maßnahmen der Wassergewinnung und der Was-
serversorgung zulässig. 
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§ 5 
 

Landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstwirtschaftliche Nutzungen 
 
Es gelten folgende Regelungen: 
 

 

Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II III A III B 

1. Anwendung von Düngemitteln, 
Pflanzenschutzmitteln und Bio-
zidprodukten in oder unmittelbar 
an oberirdischen Gewässern 

Verboten 

2. Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln und Biozidprodukten mit 
Luftfahrzeugen  

Verboten 
Verboten. Zulässig ist der Einsatz von Drohnen, so-
fern die Anwendung zielgenau und grundstücksbe-
zogen erfolgen kann. 

3. Lagern von Pflanzenschutzmit-
teln und Biozidprodukten  

Verboten 
Zulässig in geeigneten und dichten Einrichtungen mit 
ausreichendem Auffangraum. 

4. Zubereitung der Behandlungs-
flüssigkeiten (z.B. Pflanzen-
schutzmittel, Biozidprodukte) und 
Befüllung von Pflanzenschutzge-
räten 

Verboten 

Zulässig, wenn ein Abfluss in die Kanalisation oder 
ein Gewässer (Oberflächen- oder Grundwasser) 
bzw. eine Versickerung in konzentrierter Form nicht 
zu besorgen ist und das Befüllen unter ständiger 
Aufsicht erfolgt. 

5. Vorübergehendes Lagern von 
mineralischem Handelsdünger 
(inkl. Karbokalk), ausgenommen 
Kalk 

Verboten 
Zulässig in geeigneten Einrichtungen, wenn eine 
nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist. 

6. Vorübergehendes Lagern (Zwi-
schenlagerung) von Festmist 
und Siliergut 

Verboten 

Verboten. Zulässig ist nur 
die Lagerung von Silier-
gut in allseitig dichten 
mobilen Silagen (Rund- 
und Quaderballen), so-
fern sie nicht auf unbe-
festigtem Boden geöffnet 
werden. 

Zulässig, wenn eine 
nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen 
ist; die Zwischenlagerung 
von Festmist auf unbe-
festigten Flächen an 
wechselnden Standorten 
ist nur in Ausnahmefällen 
und nur innerhalb von 6 
Monaten für eine ord-
nungsgemäße Aufbrin-
gung auf angrenzenden 
Flächen erlaubt. 

7. Errichten und Erweitern von 
Festmist- und Silageanlagen so-
wie von Anlagen zum Lagern 
und Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft, Gärresten 

Verboten 

Zulässig ist das Lagern in 
dichten Anlagen mit Le-
ckageerkennung für aus-
tretende Flüssigkeiten, 
ausgenommen in Folien-
erdbecken; ggf. anfallen-
des Silagesickerwasser 
oder anfallende Jauche 
sind vorschriftsmäßig zu 
sammeln. 

Zulässig ist das Lagern 
in dichten Anlagen mit 
Leckageerkennung für 
austretende Flüssigkei-
ten; ggf. anfallendes Sila-
gesickerwasser oder an-
fallende Jauche sind vor-
schriftsmäßig zu sam-
meln. 

8. Lagern von Festmist und Silage 
sowie von Jauche, Gülle, Sila-
gesickersaft und Gärresten 

Verboten Zulässig in Anlagen gemäß Nr. 7 

9. Aufbringung von Festmist Zulässig nach Maß-
gabe der SchALVO 
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Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II III A III B 

10. Ausbringung von flüssigen Wirt-
schaftsdüngern tierischer Her-
kunft, Silagesickersäften und 
ähnlichen Stoffen inkl. Gärresten 

Verboten  

11. Ausbringung von Klärschlamm 
und Fäkalschlamm 

Verboten 

12. Errichten und Erweitern von 
Kleingartenanlagen 

Verboten  

13. Ortsfeste Anlagen zur Versor-
gung und Haltung von Tieren 

Verboten  

14. Freiland-, Koppel- und Pferch-
tierhaltung, temporäre Errichtung 
und Betrieb von Anlagen zur 
Versorgung und Haltung von Tie-
ren sowie Weidenutzung  

Verboten, außer nach 
Maßgabe der 
SchALVO zulässig. 

Zulässig nach Maßgabe der SchALVO, wenn eine 
nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit 
nicht zu besorgen ist. 

15. Wildfütterungen, Kirrung und 
Wildgehege 

Verboten  

16. Kahlschlag (Kahlhieb) und Wald-
rodung 

Verboten sind Kahlschlag (Kahlhieb) und Waldro-
dung von mehr als einem Hektar Fläche. 

 

17. Umwandlung von Wald Verboten 

18. Behandlung von Stammholz, 
sonstigem Holz oder Rindenab-
fällen mit Pflanzenschutzmitteln 
oder Biozidprodukten 

Verboten 
Zulässig nach Maßgabe des Pflanzenschutzmittel-
rechts. 

19. Anlegen und Erweitern von Holz-
nasslagerplätzen Verboten 

Zulässig für unbehandeltes Holz, wenn eine nachtei-
lige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu 
besorgen ist. 

20. Lagerung von Rindenmaterial o-
der Häckselgut in Form von Mie-
ten oder Haufen mit einem Volu-
men von mehr als 5 m³ 

Verboten 
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

21. Anlegen oder Erweitern von Drai-
nagen und Vorflutgräben Verboten 

Verboten. Ausgenommen sind der Bau und die Un-
terhaltung von Feld- und Waldwegen. 

22. Beseitigung (Vergraben) von 
Tierkörpern oder Teilen davon Verboten 

Verboten, außer im Tierische Nebenprodukte-Besei-
tigungsgesetz vorgesehen. 

 
 

§ 6 
 

Wassergefährdende Stoffe, Abwasser, Abfall 

 
Es gelten folgende Regelungen: 
 

 

Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II Ill A III B 

1. Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen im Sinne von § 53 
WG, außerhalb landwirtschaftli-
cher, forstwirtschaftlicher und 
gärtnerischer Nutzungen 

Verboten Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
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Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II Ill A III B 

2. Errichten und Erweitern von An-
lagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen im Sinne 
von § 62 WHG mit Ausnahme 
von Anlagen zur Entsorgung von 
Abfällen und Reststoffen (vgl. § 6 
Nr. 16) 

Verboten 

Zulässig, sofern das Errichten oder Erweitern nach 
Maßgabe der Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der 
jeweils gültigen Fassung erfolgt. 

3. Errichten und Erweitern von Anla-
gen zum Speichern wasserge-
fährdender Stoffe in unterirdi-
schen Hohlräumen 

Verboten 

4. Errichten und Erweitern von 
Rohrleitungsanlagen zum Beför-
dern wassergefährdender Stoffe 
i.S. der Rohrfernleitungsverord-
nung einschließlich Leitungen, 
die dem Bergrecht unterliegen 

Verboten 
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

5. Errichten und Erweitern von Um-
spannstationen (Transformato-
renstationen) 

Verboten 
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

6. Errichten und Erweitern von Um-
spannwerken 

Verboten 

Zulässig, wenn eine 
nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen 
ist. 

7. Umgang mit radioaktiven Stoffen 
i.S. des Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung (aus-
genommen sind i.R. der Trink-
wasseraufbereitung mit Radio-
nukliden angereicherte Rück-
stände, z.B. Enteisenungs-
schlämme) 

Verboten 
Verboten. Ausgenommen sind medizinische An-
wendungen sowie für Mess-, Prüf- und Regeltech-
nik. 

8. Verwendung von Schmierstoffen 
im Bereich Verlustschmierung  
(z.B. bei Motorsägen) und als 
Schalöle 

Zulässig sind nur biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Öle. 

9. Errichten, Erweitern und Betrei-
ben von Abwasserbehandlungs-
anlagen 

Verboten 

Verboten. Ausgenommen sind: 

- das Erweitern von Sammelkläranlagen, wenn dies 
zu einer Verbesserung des Gewässerschutzes bei-
trägt, 

- das Errichten und Erweitern von Regenwasserbe-
handlungsanlagen, betrieblichen Vorbehandlungs-
anlagen und Anlagen zur Beseitigung von Nieder-
schlagswasser, 

- das Errichten und Erweitern von Kleinkläranlagen, 
wenn diese in einer von der unteren Wasserbe-
hörde genehmigten Abwasserbeseitigungskonzep-
tion vorgesehen sind, bei erhöhten Anforderungen 
an Bauausführung und Dichtheit. 

10. Errichten, Erweitern und Betrei-
ben von Abwasserkanälen und 
Abwasserleitungen Verboten 

Zulässig bei Beachtung des Arbeitsblatts DWA-A 
142 „Abwasserleitungen und -kanäle in Wasserge-
winnungsgebieten“ der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
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Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II Ill A III B 

11. Versickern und Versenken von 
Abwasser und Niederschlags-
wasser 

Verboten. Ausge-
nommen ist das breit-
flächige Versickern 
des auf land- und 
forstwirtschaftlichen 
Wegen anfallenden 
Niederschlagswas-
sers über bewach-
sene Bodenschich-
ten. 

Verboten. Ausgenommen sind: 

- das Versickern von nicht schädlich verunreinigtem 
Niederschlagswasser über bewachsene Boden-
schichten oder gleichwertige Filterschichten, wenn 
eine nachteilige Veränderung der Wasser-beschaf-
fenheit nicht zu besorgen ist, 

- das Versickern des auf Verkehrsflächen anfallen-
den Niederschlagswassers über bewachsene Bo-
denschichten oder gleichwertige Filterschichten 
nach Maßgabe der Technischen Regeln für die Ab-
leitung und Behandlung von Straßenoberflächen-
wasser in der jeweils geltenden Fassung. 

12. Ein- oder Aufbringen von Abfällen 
in oder auf Böden sowie der Ein-
bau von Abfällen oder Ersatzbau-
stoffen in (bodennahe) techni-
sche Bauwerke 

Verboten 
Zulässig, wenn die gesetzlichen Vorgaben einge-
halten werden und eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

13. Verwertung von Bodenmaterial, 
soweit nicht von Nr. 12 erfasst 

Verboten. Ausge-
nommen ist die Wie-
derverwendung von 
unbelastetem Boden-
material am Her-
kunftsort. 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist und die 
gesetzlichen Vorgaben (insb. § 12 Abs. 8 
BBodSchV) eingehalten werden. 

14. Verwenden von teerhaltigem 
Straßenaufbruch im Straßenbau 

Verboten 

15. Verwenden von auswasch- oder 
auslaugbaren und wassergefähr-
denden Materialien, soweit nicht 
unter Nrn. 13, 12 und 14 geregelt, 
insbesondere beim Bau von Ver-
kehrsanlagen und von Lärm-
schutzwällen sowie für Aufschüt-
tungen 

Verboten 

16. Errichten und Erweitern von Anla-
gen zum Umschlagen, zur Be-
handlung, zur Lagerung, zur Ver-
wendung und Ablagerung (Ent-
sorgung) von Abfällen (im Sinne 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes) 
sowie von radioaktivem Material 

Verboten. Ausge-
nommen Anlagen zur 
Kompostierung in 
Haus- und Kleingär-
ten. 

Verboten. 

Zulässig sind, wenn eine 
nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen 
ist: 

- Recyclinghöfe und Sor-
tieranlagen für Haus-, 
Sperr- und Gewerbe-
müll, 

- Anlagen zur Behand-
lung von Grüngut und 
Bioabfällen, 

- Umschlagsanlagen für 
Hausmüll und haus-
müllähnliche Produkti-
onsrückstände, 

- Abfallzwischenlager 
und Abfallvorbehand-
lungsanlagen bei den in 
der Schutzzone ansäs-
sigen Betrieben, 

- Anlagen zur Vorortbe-
handlung von kontami-
niertem Erdaushub, 

Verboten. 

Zulässig sind, wenn eine 
nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen 
ist: 

- die in der Zone III A zu-
lässigen Anlagen, 

- Anlagen zur Behand-
lung oder Lagerung von 
Autowracks, sonstigen 
Altautos und Schrott, 

- Deponien der Deponie-
klasse I gemäß Depo-
nieverordnung in der je-
weils geltenden Fas-
sung. 
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Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II Ill A III B 

Bauschutt und Straßen-
aufbruch auf befestig-
ten und abgedichteten 
Plätzen mit Sickerwas-
sererfassung i.R. der 
Sanierung von Altlasten 
oder schädlichen Bo-
denveränderungen, 

- Umschlags- und Be-
handlungsanlagen für 
verwertbaren Boden-
aushub, Bauschutt und 
Straßenaufbruch, auf 
entsprechend der ge-
setzlichen Regelungen 
befestigten Flächen, 

- Deponien der Deponie-
klasse 0 gemäß Depo-
nieverordnung in der je-
weils geltenden Fas-
sung. 

 
 

§ 7 
 

Bauliche Nutzungen 
 

Es gelten folgende Regelungen:  
 

 

Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II III A III B 

1. Ausweisung von Industriege-
bieten 

Verboten 

Verboten. Ausgenommen sind solche Nutzungen, 
bei denen – ggf. unter besonderen Schutzvorkehrun-
gen – eine nachteilige Veränderung der Wasserbe-
schaffenheit nicht zu besorgen ist, wenn auf die Be-
stimmungen dieser Rechtsverordnung in den Fest-
setzungen des Bebauungsplans hingewiesen wird 
und soweit Belange der Grundwasserneubildung der 
geplanten Bebauung nicht entgegenstehen. 

2. Ausweisung von Baugebieten 
ausgenommen Industriege-
biete 

Verboten 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist, und 
wenn auf die Bestimmungen dieser Rechtsverord-
nung in den Festsetzungen des Bebauungsplans 
hingewiesen wird und soweit Belange der Grund-
wasserneubildung der geplanten Bebauung nicht 
entgegenstehen. 

3. Errichten und Erweitern von 
baulichen Anlagen gemäß Lan-
desbauordnung, soweit in die-
ser Rechtsverordnung nichts 
Abweichendes geregelt ist 

Verboten 
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

4. Baustelleneinrichtungen, Bau-
stofflager und Wohnunter-
künfte für Baustellenbeschäf-
tigte 

Verboten 
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
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Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II III A III B 

5. Errichten und Erweitern von 
Kavernen, Tunnel- und Stollen-
bauten 

Verboten 

6. Errichten von Industrieanlagen 
und Gewerbebetrieben, in de-
nen in besonders großem Um-
fang mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen wird oder 
die aufgrund ihrer Betriebs-
weise ein erhebliches Risiko 
für das Grundwasser darstellen 

Verboten 

7. Neu-, Um- und Ausbau von 
Straßen, Parkplätzen und 
sonstigen Verkehrsflächen mit 
Ausnahme von Rad-, Feld- und 
Waldwegen 

Verboten 
Zulässig, wenn die erforderlichen Schutzvorkehrun-
gen gegen eine nachteilige Veränderung der Was-
serbeschaffenheit getroffen werden. 

8. Neu-, Um- und Ausbau von 
Rad-, Feld- und Waldwegen 

Verboten  

9. Neu-, Um- und Ausbau von 
Gleisanlagen des schienenge-
bundenen Verkehrs 

Verboten 
Verboten ist das Errichten und Erweitern von Ran-
gier- und Güterbahnhöfen. 

10. Errichten, wesentliches Ändern 
und wesentliches Erweitern 
von Sport- und Freizeitanlagen 

Verboten. Ausgenom-
men ist das wesentliche 
Ändern und wesentliche 
Erweitern bestehender 
Anlagen, wenn der unte-
ren Wasserbehörde der 
Nachweis erbracht wird, 
dass eine nachteilige 
Veränderung der Was-
serbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist und die 
untere Wasserbehörde 
das Vorhaben freigibt. 

Zulässig, wenn aufgrund der Anlagenart oder der 
Schutzvorkehrungen und -maßnahmen eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist. 

11. Errichten und Erweitern von 
Motorsportanlagen 

Verboten Verboten  

12. Errichten und Erweitern von 
Fischteichen 

Verboten 

Zulässig, wenn eine 
nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen ist.  

 

13. Errichten und Erweitern von 
Friedhöfen 

Verboten Verboten  

14. Errichten und Erweitern von 
Verkehrs- und Sportflugplätzen 
mit Motorflugbetrieb 

Verboten 

15. Errichtung und Erweiterung 
von Biogasanlagen 

Verboten 

Zulässig, wenn die Anforderungen an den Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen eingehalten wer-
den und eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist.  

16. Errichten von Windkraftanla-
gen Verboten 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

17. Errichten von Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen Verboten 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

18. Errichten und Betrieb von Anla-
gen zur Lagerung von radioak-
tiven Abfällen 

Verboten 
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§ 8 
 

Sonstige Nutzungen 
 
Es gelten folgende Regelungen: 
 

 

Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II III A III B 

1. Maßnahmen, die eine wesent-
liche Verminderung der 
Grundwasserneubildung oder 
des nutzbaren -dargebots zur 
Folge haben  

Verboten 

2. Maßnahmen zur Erschließung 
von Grundwasser 

Verboten, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt ist. 

3. Gewinnen von Rohstoffen und 
sonstige Abgrabungen, Ein-
schnitte und Erdaufschlüsse 
sowie deren Erweiterung mit 
Ausnahme von Erdaufschlüs-
sen zur Altlastenerkundung 
und -sanierung (bzw. von 
schädlichen Bodenveränderun-
gen) sowie von Bohrungen 

Verboten 

Verboten sind das Gewinnen von Rohstoffen und 
sonstige Abgrabungen, Einschnitte und Erdauf-
schlüsse, sowie deren Erweiterung, wenn dadurch 
das Grundwasser freigelegt wird oder keine ausrei-
chende Grundwasserüberdeckung erhalten bleibt. 

4. Gewässerausbau und -neubau 
sowie das Anlegen von Hoch-
wasserretentionsflächen 

Verboten 
Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

5. Bohrungen 
Verboten 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

6. Errichten und Erweitern von 
Anlagen zur Gewinnung von 
Erdwärme Verboten 

Verboten. Zugelassen 
werden können Erdwär-
mekollektoren nach Ein-
zelfallprüfung. 

Verboten. Zugelassen 
werden können Erdwär-
mekollektoren und Erd-
wärmesonden nach Ein-
zelfallprüfung. 

7. Errichten und Erweitern von 
Grundwasserwärmepumpen 

Verboten Verboten 

Verboten. Zugelassen 
werden können Grund-
wasserwärmepumpen 
nach Einzelfallprüfung. 

8. Sprengungen 

Verboten 
Zulässig, wenn das Grundwasser nicht angeschnit-
ten wird und eine nachteilige Veränderung der Was-
serbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

9. Untertageabbau von Boden-
schätzen 

Verboten 

10. Technische Maßnahmen zur 
Aufsuchung und Gewinnung 
von Erdöl, Erdgas und Erd-
wärme (tiefe Geothermie) ins-
besondere, wenn dabei Ge-
steine unter hydraulischem 
Druck aufgebrochen werden 

Verboten 

11. Errichten, Erweitern und Be-
treiben von Schießständen o-
der Schießanlagen im Freien 

Verboten 
Verboten. Ausgenommen wenn im Einzelfall nach-
gewiesen wird, dass eine nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 



 

- 13 - 

 

 

Handlungen 

Engere 

Schutzzone 

Weitere 

Schutzzonen 

 II III A III B 

12. Zivile Übungen (z. B. durch 
Feuerwehr und andere Hilfsor-
ganisationen) und militärische 
Übungen außerhalb von 
Standort- und militärischen 
Truppenübungsplätzen 

Verboten, ausgenommen 
sind Bewegungen zu 
Fuß, das Durchfahren 
mit Radkraftfahrzeugen 
auf klassifizierten Stra-
ßen und das oberirdi-
sche Verlegen von Feld-
kabeln. 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

13. Anlegen und Erweitern von mi-
litärischen Standort- und Trup-
penübungsplätzen 

Verboten 

Verboten. Ausgenommen ist das Anlegen und Er-
weitern von Standort- und Truppenübungsplätzen, 
wenn eine nachteilige Veränderung der Wasserbe-
schaffenheit nicht zu besorgen ist und soweit Be-
lange der Grundwasserneubildung der geplanten Be-
bauung nicht entgegenstehen. 

14. Anlegen und Erweitern von zi-
vilen Übungsplätzen Verboten 

Zulässig, wenn die erforderlichen Schutzvorkehrun-
gen gegen eine nachteilige Veränderung der Was-
serbeschaffenheit getroffen werden. 

15. Volksfeste und sonstige Groß-
veranstaltungen 

Verboten 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist und die 
geordnete Abfall- und Abwasserentsorgung gewähr-
leistet ist. 

16. Motorsportveranstaltungen 

Verboten 

Zulässig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist und die 
geordnete Abfall- und Abwasserentsorgung gewähr-
leistet ist. 

17. Aufstellen von Wohnwagen 
und Wohnmobilen, Zeltlager Verboten 

Zulässig, wenn die geordnete Abfall- und Abwasser-
entsorgung gewährleistet ist. 

18. Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln zur Gleisentkrau-
tung 

Verboten   

19. Behälterlose Lagerung oder 
Ablagerung von (nicht wasser-
gefährdenden) Stoffen im Un-
tergrund 

Verboten 

 
 

§ 9 
 

Duldungspflichten der Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken 
 
Soweit der Schutzzweck dies erfordert, haben Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grund-
stücken innerhalb des Wasserschutzgebiets zu dulden, dass Beauftragte der Stadtwerke Mühl-
acker GmbH und der zuständigen staatlichen Behörden die Grundstücke betreten und Maßnah-
men durchführen, um insbesondere die Gewässer und den Boden zu beobachten, Schutzbestim-
mungen zu überwachen, Zäune zu errichten, Kennzeichnungen anzubringen, Bepflanzungen und 
Aufforstungen vorzunehmen sowie ggf. weitere zweckdienliche Maßnahmen zu ergreifen. 
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§ 10 

 
Ausnahmen 

 
Die Verbote der §§ 5 bis 8 gelten nicht: 
 

1. Für Maßnahmen der Stadtwerke Mühlacker GmbH, die der Wassergewinnung oder Wasser-
versorgung dienen. Solche Maßnahmen sind dem Landratsamt Enzkreis, untere Wasserbe-
hörde, rechtzeitig vor der Durchführung anzuzeigen. 

 

2. Für das Errichten und Betreiben von Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten dieser Rechtsver-
ordnung rechtmäßig zugelassen, errichtet oder betrieben wurden. Für den Betrieb rechtmäßig 
zugelassener Anlagen gilt dies nur dann, wenn der Betrieb innerhalb der Zulassung erfolgt. 
Die Berechtigung der unteren Wasserbehörde, zum Schutz der öffentlichen Wasserversor-
gung vor nachteiligen Einwirkungen Auflagen, Bedingungen oder sonstige Anforderungen zu 
stellen, soweit das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert, bleibt unberührt. 

 
 

§ 11 
 

Befreiungen 
 

(1) Das Landratsamt Enzkreis, untere Wasserbehörde, kann nach Maßgabe des § 52 Abs. 1 
Satz 2 WHG in der jeweils geltenden Fassung von den Verboten, Beschränkungen sowie 
Duldungs- und Handlungspflichten dieser Rechtsverordnung eine Befreiung erteilen. 

 
(2) Das Landratsamt Enzkreis, untere Wasserbehörde, hat von den Verboten, Beschränkungen 

sowie Duldungs- und Handlungspflichten dieser Rechtsverordnung eine Befreiung zu erteilen, 
wenn die Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 Satz 3 WHG in der jeweils geltenden Fassung 
vorliegen. 

 
 

§ 12 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 103 Abs. 1 Nr. 7a WHG in der jeweils geltenden Fassung und 
§ 126 Abs. 1 Nr. 18 WG in der jeweils geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. einem Verbot nach §§ 4 bis 8 dieser Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
 

2. einer Duldungspflicht nach § 9 dieser Rechtsverordnung zuwiderhandelt.  
 
 

§ 13 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 23.01.2023 in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung des (ehemaligen) Landratsamtes Vaihingen vom 

25.07.1967 zum Schutze der Trinkwasserfassungen der Stadt Mühlacker (LUBW-Nr. 
236015, WSG TB I – III, Stadtwerke Mühlacker) außer Kraft. 

 
 
 
 
 
Pforzheim, den 20.12.2022                                                                        Landratsamt Enzkreis  
                                                                                                                - untere Wasserbehörde -       
 
 
   Im Original gezeichnet 
Bastian Rosenau, Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
Geltend machen von Verfahrens- und Formmängeln, Heilung: 
 
Nach § 97 Abs. 1 WG in der am 20.12.2022 geltenden Fassung ist eine etwaige Verletzung der 
in § 95 Abs. 2 bis Abs. 4 WG genannten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, wenn 
sie innerhalb eines Jahres nach Verkündung der Rechtsverordnung gegenüber dem Landratsamt 
Enzkreis in Pforzheim schriftlich geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen.  
 
Nach § 97 Abs. 2 WG in der am 20.12.2022 geltenden Fassung sind etwaige Mängel im Abwä-
gungsvorgang bei der Festsetzung der Rechtsverordnung nur beachtlich, wenn sie innerhalb von 
sieben Jahren nach Verkündung der Rechtsverordnung gegenüber dem Landratsamt Enzkreis in 
Pforzheim schriftlich geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. 

 


